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Gefahrenzonen 

 
 

Allgemeine Bestimmungen 

 
 

Bei in Gefahrenzonen gelegenen Neubauten und –anlagen sowie bei 

wesentlichen Änderungen bestehender Bauten und Anlagen in Gefah-

renzonen, sind Massnahmen zu treffen, die die Bauten und Anlagen 

gegen die Auswirkungen der spezifischen Naturgefahren hinreichend 

schützen.  

 

Die baulichen Massnahmen, die zum Schutz vor spezifischen Naturge-

fahren geplant sind, sind in den Baugesuchsunterlagen darzustellen 

und zu beschreiben. 

 

Die Haftung des Gemeinwesens für die auf Grund der Gefahrenzonen 

zu ergreifenden baulichen Schutzmassnahmen oder für Schutzmass-

nahmen, die auf Grund eines Ausnahmeantrags bewilligt wurden, ist 

ausgeschlossen. 

 

Gefahrenzone Überschwemmung 

 
 

Gebäude und haustechnische Anlagen sind so zu bauen, dass sie 

durch mögliche Hochwasserereignisse von geringer Eintretenswahr-

scheinlichkeit (Jährlichkeit 100 bis 300 Jahre) und unter Beachtung der 

gemäss der Gefahrenzone ausgewiesenen Gefahrenstufe nicht we-

sentlich beschädigt werden oder Folgeschäden verursachen.  

 

Mit dem Baugesuch ist für jede Baute eine auf der Naturgefahrenkarte 

basierende massgebende Hochwasserkote zu definieren, die sich an 

der maximalen Überschwemmungshöhe eines Hochwassers mit gerin-

ger Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 100 bis 300 Jahre) orien-

tiert.  

 

Gebäudeteile, welche unterhalb der massgebenden Hochwasserkote 

liegen, sind wasserdicht auszugestalten. Unterhalb der massgebenden 

Hochwasserkote sind ungeschützte Öffnungen in der Gebäudehülle 

nicht zulässig. Für Gebäudeteile mit schadenunempfindlicher Nutzung 

und Bauweise ist in begründeten Ausnahmen die nasse Vorsorge zu-

lässig. 
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Gebäudehüllen unterhalb der massgebenden Hochwasserkote sind so 

zu erstellen, dass sie den Beanspruchungen (Wasserdruck, Nässe, 

Schwemmmaterial) durch mögliche Hochwasserereignisse genügen. 

 

4  



Beschlussfassung und Genehmigung   

Gemeinde Pratteln, Teilzonenreglement Zentrum, Mutation Gefahrenzonen 4 
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